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Erster Teil 

Voraussetzungen, Vollzug und individual-
arbeitsrechdiche Folgen des Betriebsübergangs 

I. Einleitung 

1. Problemstellung 

Der Betriebsübergang steht auch nach der Einführung des § 613 a BGB 
im Rampenlicht der rechtswissenschaftlichen Diskussion, die diese Vor-
schrift gerade beenden sollte. Unter die Kontroverse, ob ein Betriebs-
erwerber zur übernahme bestehender Arbeitsverhältnisse verpflichtet 
ist oder nicht, hat sie zwar einen Schlußstrich gezogen, jedoch ist das 
Schrifttum zur Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale des 
§ 613 a BGB schon jetzt fast unübersehbar. Nach wie vor in den Hinter-
grund treten daneben kollektivrechtliche Fragestellungen, auf die der 
Gesetzgeber keine Antwort gegeben hat. Dies gilt in besonderem Maß 
für das Betriebsverfassungsrecht. Zwar bestehen nach fast einhelliger 
Meinung Betriebsrat und auch Betriebsvereinbarungen nach einem 
Betriebsübergang fort, doch findet sich selten der Versuch einer Begrün-
dung dieser Auffassung. Sie erscheint auf den ersten Blick naheliegend 
und sinnvoll, doch kann dies eine rechtliche Begründung nicht ersetzen. 
Schon bei der vielerörterten Betriebsveräußerung durch einen Konkurs-
verwalter wird das Ergebnis fraglich. Soll der Erwerber, falls er nach 
§ 613 a BGB in sämtliche Arbeitsverhältnisse eintreten muß1, nicht 
wenigstens einiges von dem meist durch Betriebsvereinbarung festge-
schriebenen "sozialen Ballast"! abwerfen können, wenn vielleicht gerade 
dadurch das in Konkurs gefallene Unternehmen insolvent geworden 
ist? 

Ein neuer Betriebsinhaber führt selten einen Betrieb unverändert 
fort, sondern der Betriebsübergang ist regelmäßig Anlaß tiefgreifender 
Umgestaltungen, seien es Verlegung, Änderung des Betriebszweckes 
oder Zusammenschluß mit anderen Betrieben im Unternehmen des Er-
werbers. Auch wenn der neue Inhaber zur übernahme der Arbeitsver-
hältnisse verpflichtet ist, muß es nicht sinnvoll sein, auch Betriebsrat 

1 Vgl. dazu unten, IV. 2. c). 
2 Ein Wort von Uhlenbruck, Anm. zu ArbGer Rendsburg, 28. 1. 75, KTS 75 

S. 251 (254). 
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und Betriebsvereinbarungen in dieser veränderten Situation beizube-
halten. 

Die übertragung nur eines Teils eines Betriebes, entsprechend die 
Herausnahme einzelner ursprünglich betriebszugehöriger Wirtschafts-
güter aus der Veräußerung wirft eigene Probleme der Zuständigkeit 
des Betriebsrats und des Geltungsbereiches von Betriebsvereinbarungen 
auf. 

Betrifft ein Betriebsübergang nur einen von mehreren Betrieben eines 
Unternehmens oder ist ein veräußertes Unternehmen konzernangehörig 
gewesen, so stellen sich ähnliche Fragen, bezogen auf Gesamt- und Kon-
zernbetriebsrat, Gesamt- und Konzernbetriebsvereinbarung. Indem er 
die Zahl unternehmensangehöriger Arbeitnehmer beeinflußt, kann der 
Betriebsübergang sich auch auf bestimmte Rechte, z. B. nach §§ 106, 110 
BetrVG, 1 ff. MitbestG auswirken. Die einhellige Ansicht, der Betriebs-
übergang sei keine mitbestimmungspflichtige Tatsache i. S. v. §§ 111 ff. 
BetrVG', erscheint unter diesem Gesichtspunkt bedenklich. 

2. Gegenstand 

Gegenstand dieser Arbeit sind die Auswirkungen eines Betriebsüber-
gangs auf das bestehende betriebsverfassungsrechtliche System. Drei 
Fragen gilt es zu beantworten: Ob der Betriebsrat im Amt bleibt, ob 
Betriebsvereinbarungen weitergelten und ob Mitwirkungsrechte für Ar-
beitnehmervertretungen entstehen. Zunächst beschränkt sich die Unter-
suchung im zweiten Teil auf den unverändert übertragenen Betrieb ohne 
über ihn hinausgreifende Zusammenhänge; sodann wird im dritten Teil 
das Umfeld, in dem sich ein Betriebsübergang regelmäßig abspielt, dar-
aufhin erforscht, ob durch die Einbettung in einen größeren Unterneh-
mens- oder Konzernbereich oder durch hinzutretende betriebsändernde 
Maßnahmen Abweichungen vom allgemeinen Ergebnis hingenommen 
werden müssen. Vor der eigentlichen betriebsverfassungsrechtlichell 
Fragestellung soll im ersten Teil geklärt werden, welche tatbestand-
lichen Voraussetzungen an einen Betriebsübergangzu stellen sind und 
in welchem Umfang die auch im Betriebsverfassungsrecht bedeutungs-
volle Vorschrift des § 613 a BGB Anwendung findet. 

3. Fallgruppen 

Um den Gegenstand der Arbeit anschaulich zu machen, lassen sich 
grob folgende Fallgruppen möglicher tatsächlicher Gestaltungen bil-
den': 

I Vgl. dazu ausführlich unten, I!I.2. und 3. Teil, 1. Kapitel, II!. 
, Vgl. auch v. Hoyningen-Huene I Windbichler, RdA 77 S. 329. 
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a) Die Veräußerung eines Betriebes, der mit dem ganzen - konzern-
ungebundenen - Unternehmen identisch ist, und den der Erwerber 
unverändert wie er geht und steht mit dem gleichen Betriebszweck 
fortführt. Diese Konstellation liegt den Ausführungen des zweiten Teils 
zugrunde5• 

b) Aus einem Unternehmen mit mehreren Betrieben wird einer ver-
äußert und vom Erwerber für sich als ganzes Unternehmen oder als 
weiterer Betrieb innerhalb eines bestehenden Unternehmens fortge-
führt. Hier tritt als Problem hinzu, daß die Einbettung in ein Unterneh-
men aufgelöst wird. Entsprechendes gilt für ein veräußertes konzern-
angehöriges Unternehmen'. 

c) Aus einem bestehenden Betrieb wird ein Betriebsteil herausgelöst 
und veräußert, um als selbständiger Betrieb oder aber eingegliedert 
in einen anderen Betrieb weitergeführt zu werden. Aus- und Einglie-
derung können hier betriebsverfassungsrechtliche Folgen haben, die 
eigentliche übertragung aber nur dann, wenn der Betriebsteil eigene 
betriebsverfassungsrechtliche Bedeutung hat, in ihm also zumindest 
die Betriebsvereinbarungen des ursprünglichen Betriebes weitergelten7• 

d) Bisheriger oder neuer Inhaber führen neben der Veräußerung eine 
Betriebsänderung durch, um den Betrieb an die besonderen Bedürfnisse 
des Erwerbers anzupassen. Die Auswirkungen der Betriebsänderung 
auf die Betriebsverfassung ergeben die zusätzliche Problematiks• 

e) Keiner weiteren Erörterung bedarf die Veräußerung einzelner 
Betriebsmittel, also aus dem Betriebsganzen herausgebrochener Gegen-
stände. Da diese keinen eigenen Arbeitnehmerbezug mehr haben, schei-
det neben dem übergang von Arbeitsverhältnissen auch jede betriebs-
verfassungsrechtliche Bedeutung dieses Vorganges aus. Jedoch bildet 
die Abgrenzung zur Betriebsteilveräußerung eines der Hauptprobleme 
des § 613a BGB. In diesem Zusammenhang wird darauf zurückzukom-
mensein. 

D. Der Betriebsübergang 

1. BegTiffsbildung 

Für den Wechsel in der Inhaberschaft eines Betriebes werden neben-
einander die Begriffe BetriebsübergangV, Betriebsübernahme1o, Betriebs-

5 Vgl. dazu unten, 2. Teil. 
, Vgl. dazu unten, 3. Teil,!. Kapitel. 
7 Vgl. dazu unten, 3. Teil, 3. Kapitel. 
8 Vgl. dazu unten, 3. Teil, 2. Kapitel. 
v So die nichtamtliche überschritt des § 613 a BGB und die Titel der Arbei-

ten von BOTngräbeT; Hess; K,.e;ci. 


